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DUBAI LEGAL EXPERT SERVICES - WIR ÜBER UNS

DUBAI LEGAL EXPERT SERVICES (DLES) ist die 
Arbeitsbezeichnung einer Kooperation von zwei 
spezialisierten Anwaltskanzleien in Berlin und Du-
bai mit ihren jeweiligen Netzwerken in Europa, den 
USA und im arabischen Raum insbesondere der 
Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und angren-
zender Staaten.

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Lipps, Berlin, ist seit 
etwa 38 Jahren vorwiegend im internationalen 
Gesellschafts- und Steuerrecht tätig und speziali-
siert auf grenzüberschreitende Investitionen und 
Kapitalanlagen, Beteiligungen, gesellschaftsrecht-
liche Konstruktionen und Steuergestaltungen. Er ist 
vereidigter Dolmetscher für Englisch und arbeitet in 
den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. 
Zu seinen zahlreichen Fachpublikationen gehört 
u.a. das Lehrbuch „Außensteuerrecht“ (NOMOS-
Verlag). Weitere Informationen vermittelt die Home-
page www.dr-lipps.de der Kanzlei Dr. Wolfgang 
und Astrid Lipps.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Dr. 
Rassan R. Azhari, Berlin und Dubai, ist ebenfalls 
Experte im internationalen Steuerrecht und betreibt 

eine wirtschaftsrechtliche Kanzlei. Darüber hinaus 
ist er als  Legal Consultant in Dubai zugelassen 
und dort aktiv tätig in der Betreuung vor allem aus-
ländischer Mandanten (Azhari Legal Consultancy).  
In Dubai arbeitet Dr. Azhari eng mit der vor ca. 30 
Jahren gegründeten Sozietät „Kanaan & Azhari“.
Weitere Information finden Sie in der Homepa-
ge www.azhari-law.com. Dr. Azhari ist ferner als 
Repräsentant für Offshore-Gesellschaften (Service-
Agent) in der Jebel Ali Free Zone zugelassen.

Mit ihrem gemeinsamen Partnerunternehmen 
DUBAI LEGAL EXPERT SERVICES (DLES) haben die 
Rechtsanwälte Lipps und Azhari es sich zur Aufgabe 
gemacht, europäischen, insbesondere deutschen, 
schweizerischen und österreichischen Investoren 
und Finanzinteressenten auf dem Gebiet besonders 
ausgewählter und geprüfter Investitionen in den 
VAE, insbesondere in Dubai, und in den Nachbar-
staaten (z. B. Oman) einen vollen Service zu bieten. 
Dieser beginnt bei der Entwicklung der verschie-
denen unter steuerlichen und wirtschaftlichen 
Aspekten erforderlichen oder wünschenswerten 
Gestaltungsmöglichkeiten der Investition in Europa 
und im Investitionsland und beinhaltet die Auswahl, 
Prüfung  und Darstellung von besonderen, qualita-
tiv hochwertigen, nicht auf dem allgemeinen Markt 
angebotenen Investitionsvorhaben. Wenn diese für 
ausländische Investoren in Frage kommen, wird 
DLES sie aufbereiten, verhandeln, absichern, kon-
trollieren und mit dem jeweils dafür erforderlichen 
Netzwerk nach den hohen Standards deutschen 
anwaltlichen Berufsrechts erfolgreich für die Man-
danten durchführen und abschließen.

Dr. Lipps Dr. Azhari
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DLES – IHR NETZWERK IN DUBAI!

VORWORT

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und von 
diesen wieder das Emirat Dubai haben sich seit we-
nigen Jahren als eine der ersten „Boom-Regionen“ 
der Welt international etabliert und werden diese 
Rolle auch in den kommenden Jahren und wahr-
scheinlich Jahrzehnten weiter spielen; damit wird 
diese Region insbesondere für das „alte Europa“ 
wirtschaftlich, aber auch im Hinblick auf die Ausein-
andersetzung mit dem sogenannten fundamenta-
listischen Islam eine ganz besondere Bedeutung 
gewinnen. Seit etwa 3-4 Jahren richtet sich deshalb 
und aus vielen weiter unten noch zu beschreiben-
den Gründen das Interesse auch deutscher Anleger 
und Investoren vor allem auf Dubai (aber auch auf 

Bahrain, das nicht zu den VAE gehört, auf Oman, 
auf Qatar, und auf Abu Dhabi und andere Emirate). 
Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen sowohl 
am Persischen Golf (Richtiger: Arabischer Golf) als 
auch am Golf von Oman. Im Süden und Westen 
grenzt das Land an Saudi-Arabien. Im Südosten 
liegt Oman und im Nordwesten Qatar. 
Die nachfolgende, notwendigerweise kurzgefasste, 
Darstellung soll dem Informationsmangel ent-
gegenwirken und unsere Mandanten und sonst 
Interessierte mit grundlegenden Informationen über 
Land und Leute, vor allem aber über die Parameter 
informieren, die für eine ausgewogene Anlage-
entscheidung wichtig sind – dazu zählen vor allem 
Darlegungen über die politische Lage, das Rechts- 
und Wirtschaftssystem, die Steuerfolgen von Anla-
gen in Dubai für deutsche Investoren und Hinweise 
auf verschiedene Möglichkeiten von Investitionen.

Quellen und Sekundärzitate (Auszug):
Al Tamimi, Practical Guide to Litigation and Arbitration in the 
United Arab Emirates; Azhari, The Recognition and Enforce-
ment of Arbitral Awards of the United Arab Emirates in Ger-
many, in: DIAC Journal, Oct. 2005, Volume 1, Spec. Ed., 
S. 30 – 38 ; Price/Al Tamimi, United Arab Emirates Court 
of Cassation 1989 – 1997 und 1998 – 2003; Handelsblatt 

26.05.04; International Network Solutions; Prospekt DII; 
Prospekt ACI II. Dubai Tower KG; Prospekt Dubai Select; 
Prospekt Dubai1000; Emissionsprospekt Akzenta; Dubai 
Magazine; Marktinformation Frankfurt Messe GmbH; 
www.ac-invest.com; www.dubailand.ae; den offiziellen Ver-
lautbarungen der Regierungen und der Registraturbehörde, 
insbesondere im Internet



6

DUBAI    VISION UND WIRKLICHKEIT

DIE ARABISCHE HALBINSEL - VOM KAMEL ZUM 
ÜBERSCHALL

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. Geschichte

Die Anfänge einer dünnen Besiedlung auf der 
arabischen Halbinsel reichen bis in die Steinzeit 
zurück, wie sich aus archäologischen Funden 
ergibt, die auf ein Alter von bis zu 7000 Jahren 
datiert wurden. Mitte des 18. Jahrhunderts war 
Dubai ein kleines Fischerdorf, als 1833 die Familie 
Al Maktoum aus Abu Dhabi übersiedelte und die 
Herrschaft übernahm. Unter der Herrschaft des 
jungen Scheichs Maktoum Bin Buti wurde Dubai zur 
blühenden Hafenstadt. Anfang des 20. Jahrhun-
derts war Dubai eine Hochburg des Perlenhandels 
und wurde 1904 zum Freihafen erklärt. Die Stadt 
avancierte zum wichtigsten Hafen der Golfküste. 
Die Schiffslinien und der Seehandel öffneten Dubai 
das Tor zur Welt, denn Bombay war ebenso gut 
zu erreichen wie Kairo, das damalige kulturelle 
und religiöse Zentrum der Golfregion. Der große 
Reichtum kam mit den ersten Ölfunden in den 30er 
Jahren über das Scheichtum. 1958 eröffnete dann 
auch der erste moderne Flughafen in Dubai. Im 
Jahre 1971 erklärten die sieben Emirate der heu-
tigen VAE ihre Unabhängigkeit von der damaligen 
Schutzmacht Großbritannien. 

1.2. Erdöl

Gerade einmal 40 Jahre ist es her, dass das erste 

Erdöl in den VAE gefördert wurde. Angesichts 
dieser kurzen Zeitspanne ist es umso erstaunlicher, 
welch enorme Wandlung das Land in dieser Zeit 
durchlebt hat. Abu Dhabi besitzt die größten Re-
serven, die nach heutigen Schätzungen noch etwa 
100 Jahre ausreichen dürften. Im Emirat Dubai, 
das die zweitgrößten Ölreserven besitzt, reicht es 
bei den aktuellen Fördermengen noch etwa 15 
Jahre für den Export, erheblich länger allerdings 
für den Dubaiinternen Verbrauch. 

Mit der Aussicht auf schwindende Ölreserven hat 
die Regierung in Dubai schon relativ früh vor-
ausschauend gehandelt und neue wirtschaftliche 
Konzepte erarbeitet. Um in Zukunft nicht mehr in 
so starkem Maße von der Ölindustrie abhängig zu 
sein, wurde, neben dem Handel und der Bauin-
dustrie, der Wirtschaftszweig „Tourismus“ entdeckt. 
Als eines der ersten Länder Arabiens öffnet sich 
die VAE bis heute mit großem Erfolg - für westliche 
Urlauber bietet VAE Konzepte an (z.B. Sports City 
in Dubailand), die auf der Welt auf lange Zeit eine 
Spitzenstellung einnehmen werden.
Gleichzeitig entwickelt sich Dubai zu einem sehr 
effektiven Handelszentrum und einer internationa-
len „Verkehrsdrehscheibe“ vor allem zur See und in 
der Luft.

1.3. Bevölkerung

Zurzeit leben ca. 1.000.000 Einwohner im Emi-
rat Dubai, wobei diese fast ausschließlich in der 
gleichnamigen Hauptstadt anzutreffen sind. Rund 
80 % der Einwohner sind Ausländer und kommen 
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überwiegend aus Indien, Pakistan, Thailand und 
den Philippinen. Im Emirat Dubai liegt der Auslän-
deranteil somit über dem durchschnittlichen Wert für 
die VAE. Die Bevölkerung Dubais wird nach heuti-
gen Hochrechnungen von ca. einer Million im Jahre 
2003 auf 2 Millionen im Jahre 2012 ansteigen.
Die Bevölkerung der VAE lebt in der Hauptsache 
in Städten entlang der Küste. Weniger als 20 % 
der 2,94 Millionen Einwohner sind Staatsbürger 
der Emirate. Die deutliche Mehrheit mit 50 % der 
Gesamtbevölkerung bilden männliche Arbeitskräfte 
mit ihren Angehörigen aus Südasien, vor allem 
Indien und Pakistan. Zuwanderer aus anderen 
Ländern der Region, vorwiegend aus Ägypten, bil-
den 10 %, Iraner rund 5 % der Einwohner. Dienst-
leistungen werden in den VAE überwiegend von 
Gastarbeitern erbracht. 

Den Scheichdynastien gehört das Land und des-
halb auch das Öl. An ihrem Reichtum lassen sie 
das Volk großzügig teilhaben. Jungen Eheleuten 
schenkt man Haus und Boden, Wasser und Strom 
und vergibt zinslose Kredite. Bildung, Ausbildung, 
Gesundheitsversorgung und Renten bezahlt der 
Staat - ein Hauptgrund für die politische Stabilität, 
und dafür, dass die „Locals“, die Inhaber eines 
einheimischen Passes, ohne jede Möglichkeit der 
politischen Einflussnahme so zufrieden sind und 
ihr Lebensstandard heute zum höchsten der Welt 
gehört.

1.4. Politische Verfassung

Dubai ist ein politisch äußerst stabiles Land. Seine 

Verfassung kann als Erbmonarchie mit stark 
parlamentarisch-demokratischer Ausrichtung 
bezeichnet werden. Das Staatsoberhaupt und der 
Premier, beide Maktoums, ernennen das Kabinett 
des Landes, das aus 24 Ministern besteht und die 
Gesetzesvorlagen teils fasst, immer zur Billigung 
vorgelegt erhält, und Beschlüsse fasst, nachdem die 
Beschlussvorlagen dem föderativen Parlament (Fö-
derative Nationalversammlung) vorgelegt wurden. 
Die Amtssprachen sind arabisch, wobei im Ge-
schäftsleben Englisch eine sehr große Rolle spielt.
Dubai hat sich mit den anderen sechs Emiraten 
Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras 
Al Khaimah und Fujairah zu einem föderalistischen 
Staatenbund, den Vereinigten Arabischen Emi-
raten VAE (United Arab Emirates – UAE), zusam-
mengeschlossen. Die Verfassung trennt prinzipiell 
zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. 
Bei der Verteilung der Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung wird ähnlich wie in 
Deutschland zwischen Materien der ausschließli-
chen und der konkurrierenden Gesetzgebung des 
Bundes unterschieden. Oberstes Bundesorgan 
ist der Oberste Rat, der von den Herrschern der 
sieben Emirate gebildet wird und oberster Inhaber 
von vollziehender und gesetzgebender Gewalt ist. 
Staatsoberhaupt ist der Präsident, der zusammen 
mit seinem Stellvertreter dem Obersten Rat vorsitzt. 
Maßgebliches Exekutivorgan des Bundes ist der Mi-
nisterrat (Kabinett). Die aus Vertretern der einzelnen 
Emirate bestehende Nationalversammlung nimmt 
vornehmlich Verwaltungsaufgaben wahr. In den 
Gesetzgebungsprozess ist sie nur in Teilbereichen 
einbezogen. Politische Parteien gibt es in den VAE 
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nicht. Auch ist eine unmittelbare Mitwirkung des 
Volkes an der Zusammensetzung der einzelnen 
Organe und/oder am Entscheidungsprozess des 
Staates nicht vorgesehen.

An der Finanzierung des Bundeshaushaltes betei-
ligen sich nur die Emirate Dubai und Abu Dhabi, 
wobei der Anteil Dubais stets geringer ausfällt. 
Beide Emirate finanzieren den Haushalt zu etwa 
90 %, der Rest stammt aus den Ministerien. Die Mi-
nisterien generieren ihre Haushaltsbeiträge durch 
Einnahmen aus staatseigenen Betrieben, Gebüh-
ren für Wasser und Strom sowie Zolleinnahmen. 
Steuern werden in den Emiraten nicht erhoben. Mit 
dem Management des Vermögens der Vereinigten 
Arabischen Emirate befasst sich die Abu Dhabi 
Investment Authority (ADIA).

2. WIRTSCHAFT

2.1. Vorbemerkung

Die Wirtschaft ist stabil und wächst seit Jahren, vor 
allem seit den Ölfunden in Dubai, mit geradezu 
atemberaubender Geschwindigkeit, wobei sie 
gleichzeitig in kluger Weise mit Blick auf die Zu-
kunft gesteuert wird. „Dubai ist der derzeit attrak-
tivste Investitionsstandort im Mittleren Osten und 
stellt die wichtigste Handelsdrehscheibe in dieser 
Region dar. Von diesem Emirat aus erschließt sich 
ein Markt von der Größe der EU-Bevölkerung“, 
so Prof. Dr. Ing. Klaus G. Lederer, Vorsitzender 
der Nordafrika Mittelost Initiative der deutschen 
Wirtschaft (NMI) und Vorstandsvorsitzender der 

Babcock Borsig AG, anlässlich der Wirtschaftsför-
derungsveranstaltung „Dubai Focus“ im Haus der 
Deutschen Wirtschaft in Berlin. Insbesondere zu 
den Staaten des Golfkooperationsrates bestünde 
ein leichter Marktzugang und mit Ländern wie Iran, 
Irak, Pakistan, Ostafrika und Zentralasien auch ein 
starker Handel.

Das Bruttoinlandsprodukt in Dubai ist z.B. von 
1990 bis 2004 von ca. USD 7,9 Millionen auf 
USD 23,29 Millionen gestiegen, hat sich also in 
knapp 14 Jahren verdreifacht. Diese Entwicklung 
wird auf absehbare Zeit weitergehen. Man rechnet 
mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme 
von ca. 10  %.

2.2. Internationale Abkommen

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind u. a. 
Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO), der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), 
der UNO, des IWF, der Weltbank, der OPEC, der 
OAPEC und der Arabischen Liga. Als Mitglied des 
Kooperationsrates (GCC), den neben den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten noch Bahrain, Qatar, Ku-
wait, Oman und Saudi Arabien angehören, haben 
die VAE das zwischen den Mitgliedsstaaten beste-
hende Freihandelsabkommen unterzeichnet. Dieses 
Abkommen gewährleistet den zollfreien Import aus 
Mitgliedsstaaten, sofern die entsprechenden Produk-
te einen Wertzuwachs von mindestens 40 % inner-
halb eines in einem Mitgliedsstaat niedergelassenen 
Unternehmens mit mindestens 51%iger GCC-Betei-
ligung erfahren haben. Weiterhin bestehen zwischen 
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den Vereinigten Arabischen Emiraten und zahlrei-
chen Staaten – hierunter u. a. auch Deutschland 
und Österreich – Doppelbesteuerungsabkommen. 
Mit Deutschland besteht zudem ein Abkommen zum 
Schutz gegenseitiger Investitionen. 

Hervorzuheben ist, dass die Vereinigten Arabischen 
Emirate bisher nicht der New Yorker Konvention zur 
Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen 
Urteilen und Schiedsgerichtssprüchen beigetreten 
sind, wobei allerdings Verhandlungen – schon seit 
längerem – laufen. 

Durch das GCC-Abkommen wird einem ausländi-
schen Investor bei einer Firmengründung in Dubai 
grundsätzlich der geamte GCC-Wirtschaftsraum 
erschlossen. 

2.3. Die Währung

Die Währung der VAE ist der Dirham, der in 100 
Fils aufgeteilt ist. Der Dirham ist seit 1980 in einem 
festen Wechselkursverhältnis an den US-Dollar 
gekoppelt. 1 USD entspricht 3,65 Dirham; zum 
Zeitpunkt dieser Information betrug somit der 
Euro (bei einem Kurs von 1 Euro: 1,26 $) ca. 4,60 
Dirham (die Währung wird abgekürzt AED oder 
Dhs). Höchst interessant ist, insbesondere wenn ein 
einheimischer vertrauenswürdiger Partner oder Mit-
gesellschafter einer VAE-Gesellschaft zur Verfügung 
steht, das islamische Geldüberweisungssystem Ha-
wala – es benötigt so gut wie keinerlei Dokumente, 
hinterlässt so gut wie keinerlei Spuren, und entzieht 
sich damit natürlich jeder Kontrolle.

3. RECHTSSYSTEM

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine Fö-
deration aus sieben Emiraten, die am 2. Dezember 
1971 gegründet wurden. Weiterhin verfügen die 
Vereinigten Arabischen Emirate über eine Verfas-
sung, die den einzelnen Emiraten einen weiten 
Handlungsspielraum – auch in der Gesetzgebungs-
kompetenz – belassen. 

Dies führt im Ergebnis dazu, dass mangels bun-
desgesetzlicher Regelungen einzelne Sachverhalte 
in den einzelnen Emiraten nicht identisch geregelt 
sind. So können sich z.B. bei der Mindestkapital-
ausstattung von Kapitalgesellschaften oder auch 
bei dem Erwerb von Immobilien durch Ausländer in 
einzelnen Emiraten durchaus signifikante Unter-
schiede ergeben. 

Die Gerichtsbarkeit besteht aus dem erstinstanz-
lichen Gericht, dem Berufungsgericht und dem 
Revisionsgericht, was grundsätzlich in Abu Dhabi 
seinen Sitz hat. Lediglich die Emirate Dubai und 
Ras Al Khaima haben ihr eigenes Revisionsgericht. 
Insofern kann es auch in der Rechtsprechung – zu-
mindest in Nuancen – zu Auslegungen durch die 
Revisionsgerichte kommen. 

Für ausländische Investoren ist jedoch hervorzu-
heben, dass es in Dubai ein gut funktionierendes 
Schiedsgericht gibt, dessen Zuständigkeit regelmä-
ßig vereinbart werden kann. In Schiedsgerichts-
verfahren kann – im Gegensatz zur nationalen 
Gerichtsbarkeit – als Verfahrenssprache Englisch 
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gewählt werden. Dies ist häufig in Vertragsverhand-
lungen auch durchsetzbar. 

Das Rechtssystem der Vereinigten Arabischen Emi-
rate zählt zu den Civil Law-Systemen und folglich 
ist die primäre Quelle des Rechts das geschriebene 
Recht. Das Recht wurde stark beeinflusst durch 
das ägyptische Recht, welches wiederum durch 
das französische und romanische Recht beeinflusst 
wurde. Zudem ist das lokale Recht selbstverständ-
lich durch das islamische Recht beeinflusst. Im 
Wirtschaftsrecht sind die Einflüsse jedoch von gerin-
gerer Bedeutung. Im höheren Maß ist das Famili-
en- und Erbrecht vom islamischen Recht geprägt. 
Insbesondere das Erbrecht kann – je nach Investiti-
onsstruktur – für den ausländischen Investor eine zu 
berücksichtigende Rolle spielen. 

3.1. Zivilrechtliche Rahmenbedingungen

Auf Bundesebene, und damit für alle Emirate 
geltend, sind insbesondere folgende Rechtsgebiete 
durch kodifiziertes Recht geregelt: 

Gesetz über zivilrechtliche Rechtsgeschäfte, Bundes-
gesetz Nr. 5/1985,
Handelsrecht: Gesetz über die Handelsgeschäfte, 
Bundesgesetz Nr.18/1993,
Handelsvertreterrecht: Handelsvertretergesetz, Bun-
desgesetz Nr.18/1981,
Gesellschaftsrecht: Gesetz über die Handelsgesell-
schaften, Bundesgesetz Nr. 8/1984,
Seerecht: Seehandelsgesetz, Bundesgesetz Nr. 
26/1981, 

Arbeitsrecht: Arbeitsgesetz, Bundesgesetz 
Nr.8/1980, 
Gewerblicher Rechtsschutz: Bundesgesetz Nr. 
37/1992 (Marken), Bundesgesetz Nr. 40/1992 (Ur-
heberrechte), Bundesgesetz Nr. 44/1992 (Patente, 
Gebrauchsmuster),
Zivilverfahren: Zivilverfahrensgesetz, Bundesgesetz 
Nr.11/1992, ergänzt durch das Bundesgesetz Nr. 
10/1992, das die Beweisregeln enthält.

Die genannten Bundesgesetze werden teilweise 
durch weitere Gesetze und Verordnungen ergänzt. 
In den einzelnen Emiraten gibt es zahlreiche Emi-
ratsgesetze, welche die Bundesgesetze ergänzen 
oder einzelne Materien selbständig regeln. 

Das VAE-Zivilverfahrensgesetz ist für das Zivilver-
fahren in allen sieben Emiraten maßgebend. Fünf 
Emirate, nämlich Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, 
Fujairah und Umm Al Qaiwain gehören dem sog. 
Bundessystem an und haben ein erstinstanzliches 
Bundesgericht für Zivil-, Handels- und Strafsachen 
sowie jeweils ein Berufungsgericht, das sowohl über 
Tatsachen- als auch Rechtsfragen entscheidet. Eine 
Überprüfung der Urteile der Berufungsgerichte ist 
im Nachhinein grundsätzlich durch das Oberste 
Bundesgericht in Abu Dhabi möglich, das auch 
Verfassungsgerichtshof ist. Die Emirate Dubai und 
Ras Al Khaima sind demgegenüber nicht in das 
Bundessystem eingegliedert, sondern haben ihr ei-
genes System mit einem eigenen Instanzenzug. Für 
die Freihandelszonen gilt kein eigenes Recht. Die 
Gerichte insbesondere in Dubai sind hervorragend 
organisiert und arbeiten zügig, wenngleich die Aus-
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schöpfung des Instanzenzuges auch 2 bis 3 Jahre 
dauern kann. Entscheidungen der Obergerichte 
in Dubai und Abu Dhabi sind zwar nicht bindend, 
haben aber Leitbildcharakter.

Die Verfahrenskosten sind überschaubar müssen 
allerdings im Voraus voll entrichtet werden und 
werden in aller Regel vom Beklagten erstattet. 
Anders liegt es bei den Anwaltshonoraren, die nicht 
gesetzlich geregelt und deshalb frei zu vereinbaren 
sind und nur zu einem geringen Teil bei Obsiegen 
erstattet werden. Eine sorgfältige Finanzplanung 
muss also jedem Prozess, für den in Dubai zugelas-
sene Rechtsanwälte eingeschaltet werden müssen, 
vorausgehen. Auch für außergerichtliche Beratung 
werden die Anwaltsgebühren vorher frei vereinbart 
– Erfolgshonorare sind zulässig und üblich.

Schiedsvereinbarungen sind, mit Ausnahmen (z.B. 
bei Handelsvertreterverträgen) zulässig, aber nicht 
immer in den VAE vollstreckbar. Es ist zu beachten, 
dass – obwohl derzeit Verhandlungen stattfinden 
– die VAE nicht Mitglied der New Yorker Konvention 
zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedsurteile ist.  Insofern ist hier der Rat eines 
örtlichen Anwalts unbedingt einzuholen, bevor 
Schiedsvereinbarungen geschlossen werden. Häufig 
empfiehlt es sich, die Zuständigkeit des Dubai Inter-
national Arbitration Court zu vereinbaren. 

Die Regierung des Emirats Dubai hat vor nicht all 
zu langer Zeit ein Baugesetz in Kraft gesetzt, mit 
dessen Hilfe die Qualität der Bausubstanz ange-
hoben wird. Die bisherige Baupraxis in Dubai war 

in den meisten Fällen darauf ausgerichtet, schnell 
und preiswert zu bauen. Auf dem Papier wurden 
zwar alle Baunormen erfüllt, aber bei der Bauaus-
führung oftmals nur mangelhaft eingehalten. Das 
Resultat besteht darin, dass viele Gebäude bei der 
enormen Hitze und Luftfeuchtigkeit extrem korrosi-
onsanfällig wurden. Zahlreiche Gebäude, die vor 
20 oder 30 Jahren gebaut wurden, weisen heute 
nicht mehr sanierungsfähige Schäden aus. Der 
Erhaltung bestehender Bauwerke trägt das neue 
Baugesetz besonders Rechnung. Diese Regelungen 
können ausländischen Lieferanten von hochwer-
tigen Baumaterialien in absehbarer Zeit zu mehr 
Geschäften verhelfen. Da die Ansprüche an die 
Bau- und Infrastrukturmaßnahmen weiter steigen, 
werden ausländische Technologien und Maschi-
nen benötigt und dank hoher Ölpreise sind die 
staatlichen Kassen zur Zeit gut gefüllt, so dass die 
geplanten Projekte in den nächsten Jahren auch 
realisiert werden können.

3.2. Gesellschaftsrecht

Bei der Frage, welche Gesellschaftsformen einem 
Transaktionspartner in den VAE zur Verfügung 
stehen, ist zunächst – ähnlich wie nach dem Deut-
schen Recht – zu differenzieren, ob der Gegenstand 
der zukünftigen Gesellschaft die Ausübung einer 
kommerziellen Tätigkeit darstellt oder nicht. 

Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über 
ein Commercial Companies Law (CCL). Hierbei 
handelt es sich um ein föderales Gesetz, das in al-
len sieben Emiraten Anwendung findet. 
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Das primäre Anliegen des CCL ist es, einen han-
delsgesellschaftsrechtlichen Rahmen für die gesam-
ten Vereinigten Arabischen Emirate vorzuschreiben; 
es sind insbesondere die Gründung, die Funktion 
der Gesellschaft, die verschiedenen Gesellschaftsty-
pen und die Liquidation der Gesellschaft geregelt. 

Die substantiellen Regelungen, die die Handels-
gesellschaften betreffen, befinden sich im CCL. 
Daneben gibt es ministerielle Erlasse, die ebenfalls 
Gesetzeskraft besitzen. Im Folgenden werden die 
Grundstrukturen des CCL dargestellt. 

Das CCL ist ein föderatives Gesetz, das in allen 
Emiraten Anwendung findet und über lokalem 
(Emirats-)Recht steht. 

Folglich unterliegen alle Handelsgesellschaften den 
Regelungen des CCL. 

Es ist jedoch auf Grund verfassungsrechtlicher 
Rahmenbedingungen den einzelnen Emiraten 
erlaubt, Regelungen zu ergänzen, soweit es hier-
durch nicht zu einem Konflikt mit dem CCL kommt. 
Ein Beispiel hierfür ist die Mindestkapitalausstattung 
bei sog. Limited Liability Companies (vergleichbar 
mit einer deutschen GmbH), bei denen das CCL 
ein Mindestkapital in Höhe von DHS 150.000,00, 
wohingegen das Emirat Dubai eine Mindestkapita-
lisierung in Höhe von DHS 300.000,00 vorschreibt.
Die häufigste von Ausländern gewählte Niederlas-
sungsformen sind die mit einer deutschen GmbH 
vergleichbaren Limited Liability Company, sog. 

LLC, die Branch (Zweigstelle) und das Repräsenta-
tionsbüro. Daneben spielt es eine entscheidende 
Rolle, ob eine Unternehmensgründung im Emirat 
Dubai oder innerhalb einer Freihandelszone erfol-
gen soll. Im Folgenden werden die Gründungen 
der häufigsten Niederlassungsformen kurz darge-
stellt:

3.2.1. Im Emirat Dubai

3.2.1.1. Limited Liability Company

Gesellschafter einer LLC können natürliche oder 
juristische Personen sein. Die LLC muss mindestens 
zwei und darf nicht mehr als 50 Gesellschafter 
haben. Der beherrschende Gesellschafteranteil 
muss in der Hand eines Bürgers des Emirats (eines 
sog. „Locals“) sein. Der Geschäftsführer bei einer 
LLC muss demgegenüber kein Local sein. Diese 
Position bietet sich daher für den ausländischen 
(z.B. deutschen) Investor an. Durch vertragliche 
Nebenabreden im Gesellschaftervertrag und in 
Side-Agreements können die aus dem Erfordernis 
der lokalen Mehrheitsbeteiligung für den ausländi-
schen Investor resultierenden Nachteile weitgehend 
kompensiert werden. Zum Teil wird in der Praxis 
in den Side-Agreements geregelt, dass der „Lo-
cal“ die Anteile für den ausländischen Investor nur 
treuhänderisch hält. Vor solch „einfach gestrickten“ 
Side-Agreements ist zu warnen, da diesen nicht 
nur das Risiko der Unwirksamkeit anhaftet, son-
dern da sie u. U. nach den Art. 322 und 323 des 
UAE Handelsgesellschaftsrechtsbuch strafrechtlich 
sanktioniert werden können. Vielmehr ist daran zu 
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denken, die Gesellschaftsverträge so auszugestal-
ten, dass der ausländische Geschäftsführer wesent-
liche Entscheidungsrechte hat und zugunsten des 
ausländischen Gesellschafters ein inkongruentes 
Gewinnbezugsrecht vereinbart wird.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zeigen, dass 
bei der Gründung einer LLC nicht nur bei der Ver-
tragsgestaltung, sondern auch bei der Auswahl des 
jeweiligen „Locals“ Umsicht geboten ist.

Geschäftsführer, die Ihre Obliegenheiten verletzten, 
haften der Gesellschaft gegenüber persönlich. Das 
Stammkapital der LLC beträgt Dhs 150.000,00, im 
Emirat Dubai Dhs 300.000,00. Die Gründungs-
kosten einer LLC hängen stark von den Dienst-
leistungen ab. Eine komplette Gründung kann 
leicht 16.000,00 Euro kosten, die Leistungen eines 
Sponsors können mit 5.000,00 Euro/Jahr beziffert 
werden.

3.2.1.2. Branch und Repräsentationsbüro

Zweigniederlassungen können auch in der Form 
eines Repräsentationsbüros oder einer „Branch“ 
errichtet werden. Das gilt auch und gerade für 
ausländische Unternehmen. Die Repräsentanz darf 
im Gegensatz zur Branch keine wirtschaftlichen 
Aktivitäten entfalten, sie wirkt unterstützend für die 
Muttergesellschaft (Marktbeobachtung, Marketing 
und Werbung, Vermittlung von Aufträgen, Kunden-
beratung, Schulungen, Beobachtung öffentlicher 
Ausschreibungen). Die Branch bedarf einer Lizenz, 
die erteilt wird, wenn ihre Tätigkeiten genau denen 

der Muttergesellschaft entsprechen. Die Branch 
braucht ferner einen Repräsentanten, den sog. Ser-
vice Agent - RA Azahri ist ein solcher für die Jebel 
Ali Freezone.

3.2.2. In den Freihandelszonen

Hier gibt es für ausländische Investoren erhebliche 
Vorteile gegenüber einer Vertretung gleich welcher 
Art im Emirat selbst:

•  100 % ausländische Beteiligung an Kapitalge-
sellschaften möglich,

•  Kein Sponsor erforderlich,
•  Kein Service Agent bei Zweigniederlassung 

erforderlich,
•  kein Importzoll,
•  zwischen 15-30 Jahre garantierte Steuerbe-

freiung (Körperschafts- und Einkommenssteuer 
– dazu mehr unter Steuerrecht),

•  freier Kapital- und Gewinntransfer,

Allerdings gibt es auch Nachteile. Unternehmeri-
sche Aktivitäten sind auf die Freihandelszone und 
das Ausland beschränkt; Ausnahmen sind jedoch 
möglich, sofern Handelsvertreter installiert werden.

In Dubai gibt es verschiedene Freihandelszonen, 
und es ist mit der Errichtung weiterer derartiger Ge-
biete zu rechnen, wobei jedoch auch zu erwarten 
steht, dass die Restriktionen im eigentlichen Emirat 
in Zukunft weiter abgebaut werden. So gibt es z.Zt. 
die Jebel Ali Free Zone, die Dubai Airport Free 
Zone und die Dubai Technology Free Zone, sowie 
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die Electronic Commerce & Media Free Zone, in 
welcher die Dubai Internet City, die Dubai Media 
City und die Dubai Idea Oasis integriert sind.

Unterschiede bestehen somit in weitgehender 
Weise sowohl zwischen Niederlassungen in und 
außerhalb von Freihandelszonen wie zwischen Nie-
derlassungen in verschiedenen Freihandelszonen 
selbst. Die Niederlassung in einer Freihandelszone 
bietet dem ausländischen Investor die Möglichkeit, 
eine zu 100 % eigene Handels-, Dienstleistungs- 
oder Produktionsniederlassung zu gründen, ohne 
die Erfordernis einer lokalen Beteiligung, wie dies 
grundsätzlich innerhalb Dubais bzw. der VAE bei 
dort ansässigen Joint Ventures vorgesehen ist. 
Deshalb müssen die Alternativen insbesondere in 
steuerlicher Hinsicht sorgfältig abgewogen werden, 
denn in einigen Fallgestaltungen greift die deutsche 
Steuer voll auf die Dubai-Gewinne zu, in anderen 
Fällen sind diese entweder ganz oder bis auf den 
Progressionsvorbehalt steuerfrei.

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Möglich-
keiten der Gründung einer Niederlassung in den 
Freihandelszonen der VAE:

• Gründung einer Zweigniederlassung
• Gründung eines Free Zone Establishments (FZE)
• Gründung einer Free Zone Company (FZCO).

Im Gegensatz zur Zweigniederlassung sind die 
FZE und die FZCO juristische Personen mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit und damit als „GmbH“ 
zu qualifizieren. Die FZE kann nur als Ein-Mann-

GmbH gegründet werden, wohingegen die FZCO 
durch zwei bis fünf ausländische Gesellschafter 
gegründet werden kann (Beachte aber: Es kann die 
Notwendigkeit bestehen, Büros anzumieten, ohne 
die eine Lizenz nicht erteilt wird, wobei die Größe 
des Büros sich nach der Zahl der Mitarbeiter rich-
tet). Das Mindeststammkapital variiert in den ver-
schiedenen Freihandelszonen. In der Jebel Ali Free 
Zone sowie der Dubai Airport Free Zone beträgt 
das Stammkapital für eine FZE Dhs 1.000.000.00 
und für eine FZCO Dhs 500.000,00.

Die Dubai Technology, Electronic Commerce & 
Media Free Zone unterscheidet nicht zwischen einer 
FZE und FZCO. Die dortige juristische Person wird 
als Limited Liability Company (LLC = GmbH) be-
zeichnet und kann von einem oder beliebig vielen 
Gesellschaftern gegründet werden. Das Mindest-
stammkapital beträgt Dhs 500.000,00.

Sämtlichen Niederlassungsformen ist eine aktive 
Teilnahme am Wirtschaftsleben im Emirat erlaubt. 
Die Freihandelszonen erteilen grundsätzlich Han-
dels-, Dienstleistungs- oder Produktionslizenzen. 
Diese Lizenzen beschränken sich allerdings nur auf 
das Gebiet der jeweiligen Freihandelszone mit der 
Folge, dass diese Niederlassungen gesellschafts-
rechtlich als nicht in den VAE ansässig gelten. 

3.2.3. Dienstleistungsunternehmen

Bei Dienstleistungsunternehmen gelten Besonder-
heiten: Reine Dienstleistungsunternehmen können 
die beschriebenen Rechtsformen wählen oder in 
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Form einer Professional Firm bzw. Civil Company 
auftreten. Die Dienstleistungen müssen aber durch 
die persönliche Mitwirkung des Unternehmerei-
gentümers geprägt sein. Die Unternehmensformen 
sind vergleichbar mit der deutschen Einzelfirma 
oder BGB-Gesellschaft, bedingen also volle Haf-
tung mit dem Privatvermögen. Wenn überhaupt, 
treten folgende Berufsgruppen mit diesen Firmie-
rungen auf: Rechtsanwälte, Ärzte, Wirtschaftsprüfer, 
Architekten, Finanzdienstleister und Unternehmens-
berater.

Investorenvisum: Ein ausländischer Investor, der 
Gesellschafter in einer VAE Firma ist und mindes-
tens einen Gesellschaftsanteil von Dhs 70.000,00 
hält oder eine Immobilie erwirbt, kann direkt bei 
der Einwanderungsbehörde einen Antrag auf die 
Erteilung eines Investorenvisums stellen. Daneben 
gibt es das Arbeitsvisum, das Aufenthaltsvisum und 
das Besuchervisum. In jedem Fall müssen bis 60 
Tage nach Einreise alle Formalitäten erledigt sein. 
U. a. muss eine Health Card bei einem öffentlichen 
Krankenhaus erworben werden (Gesundheits-
zeugnis). Interessenten können sich direkt an die 
Botschaft der VAE wenden: 0049 (30) 516 516, 
Hiroshimastraße 18-20 in 10785 Berlin.

3.3. Immobilienrecht

Der Immobilienmarkt in Dubai und in den anderen 
Emiraten entwickelt sich seit Jahren sehr positiv. 
Ein Ende der positiven Entwicklung ist derzeit nicht 
abzusehen. Vielmehr kann im gewerblichen Bereich 
derzeit die Nachfrage nicht befriedigt werden. Aber 

auch im Wohnbereich steigen die Mieten erheb-
lich, obwohl zahlreiche Wohnanlagen fertig gestellt 
wurden. In der Gulf News vom 23. August 2006 
wird berichtet, dass z.B. in Abu Dhabi die Mieten 
in diesem Jahr um 50 % gestiegen sind. Das sehr 
hohe Mietniveau und die jüngsten Änderungen des 
Immobilienrechts bilden ein solides Fundament für 
einen nachhaltigen Aufschwung auf dem Immobi-
liensektor.

In der Vergangenheit - bis zum Juni 2006 - sah es 
so aus, als würden Ausländer in besonderen Ge-
bieten Volleigentum erwerben können. Diese Villen 
oder Apartments werden als so genannte Freehold 
Property bezeichnet. Jedoch wurden die ausländi-
schen Käufer nicht im Grundbuch als Eigentümer 
eingetragen; vielmehr führte der jeweilige Bauträ-
ger Listen, aus denen sich die Eigentumstellung 
ergab.

3.4. Das neue Grundbuchrecht

Bis zum Juni 2006 konnten sich Ausländer (Private 
oder Gesellschaften) nicht in einem Grundbuch 
eintragen lassen. Zwar konnten Ausländer ab 2002 
Immoblien in Dubai kaufen, und taten dies auch 
in großem Umfang, aber erst eine Eintragung des 
unbeschränkten Eigentums kann diesen Erwerb und 
zukünftige Erwerber tatsächlich sichern. Deshalb 
wurde seit 2002 ein Grundbuchgesetz erwartet und 
auch vorbereitet.

Dieses ist am 13. März 2006 von Scheich Moham-
med unterzeichnet und im Juni 2006 in Kraft ge-
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setzt worden – Law No. 7/2006 Concerning Land 
Registration in the Emirate of Dubai (offizielle Zitier-
weise: „The Land Registration Law of the Emirate of 
Dubai (No 7/2006)“). Es sieht allerdings in Art. 4 
vor, dass die Eigentumseintragung von Ausländern 
nur in bestimmten Gebieten von Dubai („in certain 
areas“) möglich sein soll; die diesbezüglich erste 
Verordnung zunächst über freehold-Eigentum, der 
sicherlich im Laufe der Zeit weitere Verordnungen 
oder Erweiterungen folgen werden, ist im Juli 2006 
erlassen und veröffentlicht worden (Order No. 
3/2006) und bezeichnet 23 Zonen und 45 weitere 
Gebietsteile einschließlich Jebel Ali, die Palm-
Island-Projekte, die Welt-Inseln, Dubai Marina, 
Emirates Hills, Al Barsha und andere, in denen eine 
Registereintragung erfolgen kann. Das Land De-
partment wird hierfür ein Übergangsbüro auf der 
Sheikh Zayed Road nahe der Marina eröffnen und 
im nächsten Jahr ein dauerhaftes weiteres Büro 
in Barsha. Es wird weitere Gesetzgebung erwartet 
über die Eigentumsverhältnisse in Wohnanlagen.

Im Gesetz 7/2006 ist auch bestimmt, in welchen 
Gebieten ein Ausländer unbeschränktes Volleigen-
tum (freehold – „absolute ownership of Land“) oder 
eine Art Erbbaurecht (leasehold) oder Nießbrauch 
(usufruct) bis zu 99 Jahren erwerben kann. Wegen 
kleinerer Unterschiede zwischen „usufruct“ und 
„right of mustaha“ – einem Nießbrauch mit Bau-
erlaubnis im Übergang zu unserem Erbbaurecht 
– sind die diesbezüglichen Verträge sehr genau zu 
formulieren.

Die Prozedur der Registrierung ist nunmehr genau 

geregelt und bietet eine Rechtssicherheit, die dem 
deutschen Grundbuchsystem und seinem guten 
Glauben sehr ähnlich ist. Das „Real Property Re-
gister“ wird beim Land Department geführt.  Dort 
werden alle Originaldokumente verwahrt, die der 
Käufer (in der arabischen Landessprache) einzurei-
chen hat, wenn er freehold, leasehold oder usufruct 
in einem der gekennzeichneten Gebiete beantragt. 
Dabei besteht ein Anfechtungsrecht des Land 
Department, des Staatsanwalts oder berechtigter 
Dritter gegen vermeintlich nichtige Übertragungs-
akte, das in einem gerichtlichen Verfahren geprüft 
und ausgeurteilt wird.

Das Land Department stellt bei erfolgreicher Regis-
trierung ein Titelpapier, einen sog. Deed (Title Cer-
tificate), aus, das vollen öffentlichen Glauben ge-
nießt und das Eigentum nachweist. Dieses Zertifikat 
verliert seinen öffentlichen Glauben nur, wenn es, 
z.B. durch spätere Korrekturen, vom Registereintrag 
selbst abweicht. Das bedeutet letztlich, dass auch 
Zertifikate im Register selbst nachgeprüft werden 
müssen, bevor ein Eigentumswechsel stattfinden 
soll. Dieser geschieht im Übrigen privatschriftlich.

Das Land Department darf und wird wahrschein-
lich auch eine Entscheidungsinstanz einrichten, 
die anstelle der Gerichte über bestimmte Dispute 
um Landerwerb und Eigentumsrechte entscheiden 
kann. Zudem obliegt die Bewertung von Immobili-
en nunmehr auch dem Land Department – wie sich 
diese Vorschrift auswirken wird und wie sie ge-
handhabt wird, bleibt abzuwarten. Es wird aber ein 
öffentliches Register von Immobiliensachverstän-
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digen geben, das beim Land Department geführt 
werden wird.
Damit ist eine erhebliche Steigerung der Rechts-
sicherheit des Immobilienerwerbes jedenfalls in 
bestimmten Gebieten geschaffen, die sich positiv 
auf die Grundstücksumsätze in Dubai auswirken 
wird. Zahlreiche Fragen bedürfen jedoch weiterhin 
anwaltlicher Beratung. So geben Anzahlungen kein 
Recht auf Fertigstellung oder Übereignung, sondern 
allenfalls auf Schadensersatz, sollten also stets 
durch individuell ausgehandelte Bankgarantien 
abgesichert werden. Auch ist das Erbrecht von Im-
mobilien arabisches Sharia-Recht – es ist allerdings 
geplant, dem ausländischen Käufer demnächst 
eine Erbrechtswahl, z. B. seines Heimatrechts, ein-
zuräumen. Auch hier ist also eine erfreuliche und 
rasche Rechtsentwicklung zu erkennen.

Weiterhin ist auf die derzeit noch bestehende „Ge-
setzeslücke“ hinsichtlich des sog. Gemeinschafts-
eigentums von Eigentümern von Appartements 
hinzuweisen. Momentan hat das Land Departement 
noch kein Verfahren entwickelt, auf welche Art und 
Weise die einzelnen Eigentumseinheiten registriert 
werden können.

Zudem fehlen noch Regelungen, wie die Eigentü-
mergemeinschaft als solche ihre Rechte geltend 
machen kann. Der Käufer geht beim Kauf einer 
Eigentumswohnung langfristige vertragliche Bezie-
hungen einerseits mit der Eigentümergemeinschaft 
(„Rules of the Association“) und andererseits mit 
dem Verwalter des Gebäudes („Property Manage-
ment Agreement“) ein. Hervorzuheben ist jedoch, 

dass es derzeit – anders als in Deutschland, wo das 
WEG zahlreiche gesetzliche Regelungen enthält – in 
Dubai noch kein kodifiziertes Recht gibt, das die 
Rechtsbeziehungen der Eigentümergemeinschaft 
einerseits und die der Eigentümergemeinschaft und 
dem Verwalter regelt. Insofern sind diese beiden 
Vertragsdokumente – wie in Deutschland z.B. die 
Teilungserklärung – sorgfältig zu prüfen. Gesetzge-
berischer Handlungsbedarf besteht insbesondere 
bei der Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen zwi-
schen der Eigentümergemeinschaft und dem Ver-
walter. Nach der jetzigen Rechtslage spricht vieles 
dafür, dass im Rahmen des Property Management 
Agreements nur vertragliche Beziehungen zwischen 
dem einzelnen Käufer und dem Verwalter entste-
hen. Die Eigentümergemeinschaft als solche dürfte 
keine Rechte im eigenen Namen geltend machen 
dürfen; sie wird nicht als selbständige Rechtsperson 
anerkannt. Hieraus resultieren Probleme, wenn 
der Verwalter seine Pflichten aus dem Verwalter-
vertrag nicht erfüllt. Die nicht als eigene Rechtsper-
sönlichkeit konstituierte Eigentümergemeinschaft 
verkommt hier zu einem zahnlosen Tiger. Vielmehr 
bleibt der einzelne Käufer auf sich gestellt und 
muss im eigenen Namen seine Rechte durchsetzen. 

Zudem ist die Eigentümergemeinschaft nicht kon-
tofähig. Dieses Problem wird in der Praxis zurzeit 
so gelöst, dass ein Eigentümer treuhänderisch für 
die Eigentümergemeinschaft ein Konto eröffnet. 
Jedoch hat dies für den Betroffenen die unange-
nehme Konsequenz, dass er im Außenverhältnis 
für alle etwaigen Verbindlichkeiten haftet. Hier ist 
der Gesetzgeber gefragt und es wird erwartet, dass 
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diese „Gesetzeslücken“ bald durch entsprechende 
Regelungen geschlossen werden.

4. STEUERN 

Die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen stel-
len einen wesentlichen Aspekt für (internationale) 
Investitionsentscheidungen dar. In diesem Zu-
sammenhang ist für den Investor die steuerliche 
Behandlung seines Investments in den VAE und in 
seinem Heimatland von kardinaler Bedeutung.

4.1. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen in den VAE

In den VAE ist die Steuergesetzgebung den einzel-
nen Emiraten vorbehalten. Die Emirate Abu Dhabi, 
Dubai und Sharjah verfügen zwar über ein kodi-
fiziertes Körperschaftssteuergesetz. Diese Gesetze 
werden aber in der Praxis nicht angewendet und 
folglich keine Steuern erhoben. Lediglich Unterneh-
men, die im Bankengeschäft und unmittelbar mit 
der Förderung und Verarbeitung von Öl, Gas und 
petrochemischen Produkten befasst sind, unterlie-
gen in der Praxis einer Besteuerung. Im Ergebnis 
ist festzuhalten, dass die von einem ausländischen 
Investor in den VAE erzielten Gewinne dort grund-
sätzlich keiner Besteuerung unterliegen.

4.2. Steuerrechtliche Behandlung dieser Einkünfte 
in Deutschland

Zwischen Dubai und der Bundesrepublik Deutsch-
land besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Freistellungsmethode, das allerdings nur noch 

bis zum 9. August 2008 gilt – was danach kommt, 
ist ungewiss. Wahrscheinlich wird ein neues DBA 
zumindest bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung zur Anrechnungsmethode überge-
hen und damit nur den Abzug tatsächlich in den 
VAE gezahlter Steuer zulassen, wie dies zahlreiche 
andere DBA mit den VAE bereits jetzt vorsehen (Ar-
gentinien, Bangladesch, Brasilien, Elfenbeinküste, 
Finnland, Korea, Kuwait, Malta, Mauritius, Mexiko, 
Schweiz, Spanien und Tunesien). 

Das derzeitige DBA mit Deutschland weist das 
Besteuerungsrecht an Einkünften aus unbewegli-
chem Vermögen (Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken und Gebäuden einschließlich der 
Eigennutzung) ausschließlich dem Belegenheitsstaat 
zu. Dies bedeutet: Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung einer in Dubai gelegenen Immobilie 
unterliegen ausschließlich der Besteuerung der 
VAE, die aber keine Steuern erheben. Bundesbür-
ger, die ihre Einnahmen und Gewinne daraus in 
Dubai versteuern, sind somit in Deutschland gene-
rell von der Steuerlast befreit. Es gilt lediglich der 
Progressionsvorbehalt, wobei in zahlreichen Fallge-
staltungen das deutsche Außensteuerrecht zu be-
achten ist. Andere Fallgestaltungen, die steuerlich 
ebenfalls günstig sind, müssen in jedem Einzelfall 
erwogen werden. So gilt das DBA VAE/Österreich 
mit den gleichen Steuervorteilen wie das deutsche 
DBA unbeschränkt und ohne zeitliche Begrenzung.
Allerdings werden zahlreiche leistungsbezogene 
Abgaben erhoben, z.B. bei der Gründung von Ge-
sellschaften, für die Zulassung von Kraftfahrzeugen 
usw.
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Noch in absehbarer Zeit wird Dubai keine Steu-
ern erheben; sinkende Ölfördereinnahmen, die 
durchaus eingeplant sind (Ende des Ölverkaufs in 
15 Jahren, für den Eigenbedarf sind die nächsten 
angeblich 100 Jahre gesichert) werden durch Ab-
gaben, Beteiligungsgewinne und den Anstieg des 
Tourismus (dazu später mehr) ausgeglichen. Die 
Planung ist plausibel und realistisch.

5. TOURISMUS

Eine der wichtigsten Säulen des wirtschaftlichen 
Fortbestandes des Emirats ist, neben dem (nachlas-
senden) Erdöl, bereits heute und wird verstärkt in 
Zukunft der internationale Tourismus sein. Hierfür 
hat das Land zunächst mit dem weltweit bekannten 
Hotel Burj Al Arab ein beachtliches Marketingzei-
chen gesetzt. 

Die lokalen Investoren in diesem Wirtschaftssektor 
lassen sich dabei von Ereignissen, die anderswo 
auf der Welt den Tourismus zum Erliegen bringen 
oder jedenfalls bringen sollen (Terroranschläge 
usw.) nicht beeinflussen und, wie die Statistik zeigt, 
zu Recht; weder der Irak-Krieg noch Anschläge 
auf Tourismuszentren in Ägypten und anderweit 
haben den Touristenstrom nach Dubai und in die 
Emirate spürbar beeinflusst. Zunächst wollte Dubai 
den Tourismus der „Schönen und Reichen“ inson-
derheit auch aus den arabischen Nachbarländern, 
dann aber auch aus der ganzen Welt, anziehen. 
Das ist gelungen, wie die erheblichen Umsätze des 
Goldmarktes an Touristen und die hohe Zahl von 
Fünf- und Sechssternehotels beweisen. Nunmehr 

setzt man auch auf den anspruchsvollen Massen-
tourismus, dem bereits jetzt erhebliche Angebote 
gemacht werden, und für den die beiden Airlines 
Emirates und Etihad, die Dubai-Airline, enormen 
Transportraum mit neuestem Fluggerät bereitstellen 
und bestellt haben; allein Emirates Airline hat 45 
Flugzeuge des neuen Typs Airbus A380 bestellt. Ob 
es dabei bleibt, ist abzuwarten.

Bereits in 2004 hat der Tourismus stetig von ca. 
500.000 Touristen in 1994 bis 5,5 Millionen Touris-
ten in 2005 zugenommen – für 2010 wird, durch-
aus realistisch, mit ca. 15 Millionen Besuchern 
gerechnet. Allerdings, und das ist für den Investor 
höchst interessant, wie wir bei „Ausblicke und Emp-
fehlungen“ weiter unten noch ausführen werden, 
fehlt es bisher trotz Berücksichtigung der bis heute 
bekannten Planungen an hinreichender Hotelka-
pazität. Die vorhandenen Hotels sind seit Jahren 
durchschnittlich zu 93 % und mehr ausgebucht!

Vor allem aber und zusätzlich zu den heute schon 
bestehenden touristischen Angeboten setzt man 
auf Disneyland ähnliche Vergnügungs-, Sport- und 
Freizeitparks, die auf der Welt ihresgleichen suchen 
dürften. Ein beispielhaftes Projekt, das etwa vier- 
bis fünfmal so groß und erheblich komplexer ist 
als Disney-World in Orlando/USA ist Dubailand - 
Einzelheiten findet der Interessierte z. B. im Internet 
unter www.dubailand.ae.

6. AUSBLICK

Nach allem, was heute über die Emirate, insbe-
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sondere aber über Dubai, bekannt ist und nach 
allem, was die weitsichtigen Herrscherfamilien für 
die Zukunft ihrer Länder durchaus plausibel und re-
alistisch geplant haben, wird man davon ausgehen 
dürfen, dass die VAE, allen voran Dubai und Abu 
Dhabi, in den nächsten 25 bis 50 Jahren für das 
„alte Europa“ eine zunehmend wichtige Rolle spie-
len werden – politisch, aber auch und vor allem 
wirtschaftlich. Ausgesuchte Investments in diesen 
Staaten, die naturgemäß trotz extrem günstiger 
allgemeiner Prognosen im Einzelfall sorgfältig ana-
lysiert und ausgesucht werden müssen, versprechen 
deshalb vor allem wegen der weitestgehenden 
Steuerfreiheit des Investors beachtliche Gewinne, 
und es scheint, als lohne es sich, auf diesen Zug 
relativ schnell aufzuspringen. DUBAI LEGAL EXPERT 
SERVICES ist in der Lage, ausgesuchte Projekte zu 
lokalisieren und für den oder die Investoren voll-
umfänglich zu realisieren.

7. INVESTITIONEN VON AUSLÄNDERN

Wir haben oben bereits auf die Möglichkeiten 
der Gründung von Firmen, Niederlassungen und 
Büros und auf die verschiedenen Möglichkeiten des 
Immobilienerwerbs hingewiesen und erwähnt, dass 
in Dubai völlige Steuerfreiheit herrscht. Gleichzeitig 
hat Dubai mit der Bundesrepublik Deutschland ein 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) geschlos-
sen. Mithin besteht die Möglichkeit, Gewinne aus 
Dubai in Deutschland steuerfrei, allerdings unter 
Progressionsvorbehalt, zu vereinnahmen – eine 
bei richtiger Gestaltung höchst attraktive Situation, 
die allerdings in 2 Jahren obsolet werden dürfte. 

DUBAI LEGAL EXPERT SERVICES ist demgegenüber 
in  der Lage, auch ohne diesen steuerlichen Anreiz 
lukrative Investitions- und Beteiligungskonstruktio-
nen für jeden Investor maßgeschneidert zur Verfü-
gung zu stellen.

7.1. Internationales Steuerrecht allgemein

Das deutsche Steuerrecht besteuert das Weltein-
kommen eines Steuerpflichtigen, also das gesamte 
Einkommen unabhängig davon, wo der Steuer-
pflichtige das Einkommen erzielt, solange er in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Ist 
er nur beschränkt steuerpflichtig, so besteuert der 
Staat nur die Einkünfte aus deutschen Quellen. Die 
Besteuerung des Welteinkommens wird allerdings 
erheblich verschärft, wenn sog. Steueroasen mit 
zu berücksichtigen sind. Wer also unbeschränkt 
steuerpflichtig ist, hat alle Einkünfte aus den sieben 
Einkunftsarten zu versteuern (§ 2 Abs. 1 EStG), 
ohne dass dabei zwischen inländischen und aus-
ländischen Einkünften unterschieden würde. Bei 
beschränkt steuerpflichtigen Personen unterliegen 
demgegenüber nur die in § 49 EStG genannten 
inländischen Einkünfte der Steuer. Dies gilt auch 
für die Körperschaftsteuer, die ebenfalls zwischen 
unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht 
unterscheidet (§§ 1 und 2 KStG). Grundsätzlich 
spielt es für die Besteuerung keine Rolle, ob die 
ausländischen Einkünfte positiv oder negativ sind 
- sie werden auch insoweit wie inländische behan-
delt. Davon gibt es jedoch nach § 2a Abs. 1 und 2 
EStG einige wichtige Ausnahmen. Ferner regelt das 
deutsche Außensteuerrecht (das Recht der Inländer 
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mit Auslandsbeziehungen, eigentlich ein echtes 
Steuerfluchtrecht) u. a. die Einkünfte und ihre 
Behandlung, die aus sog. passiven Tätigkeiten von 
Gesellschaften entstehen, die in Steueroasen liegen 
und von deutschen unbeschränkt Steuerpflichtigen 
beherrscht werden – s. dazu unten „Anmerkungen 
zum Außensteuerrecht“.

Somit besteht die Gefahr, dass Einkünfte doppelt 
oder mehrfach besteuert werden, wenn sie aus 
mehreren Ländern stammen, weil bis auf die Steu-
eroasen jeder Staat die bei ihm generierten Ein-
künfte in aller Regel irgendeiner Besteuerung unter-
werfen will. Diese doppelte Besteuerung ist jedoch 
nach allen Rechten ungerecht und zu vermeiden. 
Deshalb haben die meisten Staaten dieser Erde Ab-
kommen (Doppelbesteuerungsabkommen – DBA) 
abgeschlossen, die regeln, welchem Staat bei 
grenzüberschreitenden Einkünften jeweils das Recht 
der Besteuerung zusteht; der andere Staat darf 
dann diese Einkünfte nicht besteuern, entweder, in-
dem er sie freistellt, oder indem er die Steuern des 
einen Staates auf seine Steuerforderung anrechnet 
(Freistellungs- bzw. Anrechnungsmethode). Aller-
dings darf der Staat meistens freigestellte Einkünfte, 
wenn er ein progressives (in Stufen steigendes im 
Gegensatz zu einer Einheitssteuer – flat tax) Steuer-
system hat, bei der Ermittlung der Progressionsstufe 
berücksichtigen. D. h., er rechnet die freigestellten 
Einkünfte bei der Progressionsstufe ein und kommt 
so gegebenenfalls zu einem höheren Steuersatz auf 
geringere Einkünfte; es liegt auf der Hand, dass 
das denjenigen nicht berührt, der ohnehin in der 
höchsten Progressionsstufe besteuert wird. DBA 

gehen dem deutschen Steuerrecht vor.
Bei Steueroasen gilt es jedoch, erhebliche Ein-
schränkungen zu beachten, die sich aus dem sog. 
deutschen Außensteuerrecht ergeben. Und letztlich 
ist immer zu beachten, ob die ausländischen Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb stammen oder z.B. aus 
Vermietung und Verpachtung.

7.2. Deutsche Besteuerung von Investitionen in Dubai

(Bei diesen Anmerkungen haben wir, weil zahlrei-
che Investoren darüber bereits unterrichtet wurden, 
die Ausführungen z. B. im Prospekt Dubai-Invest, 
im Prospekt der II. Dubai Tower GK und im Pros-
pekt Dubai1000 Hotelfonds mit berücksichtigt.)
Beteiligt sich ein deutscher Anleger an einer Gesell-
schaft gleich welcher Rechtsform als Mitunterneh-
mer, und erzielt diese Gesellschaft Erträge aus der 
Errichtung oder dem Erwerb oder der gewerblichen 
Vermietung von oder dem Handel mit Immobilien 
und erhält der deutsche Anleger hieraus Ausschüt-
tungen – das ist die Standardkonstruktion deutscher 
Immobilienfonds in Deutschland/Dubai zumeist in 
der Rechtsform der GmbH & Co. KG –, dann hat er 
Einnahmen aus Gewerbebetrieb. Vorausgesetzt ist, 
dass er in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
ist, keinen steuerpflichtigen Wohnsitz in den VAE 
hat, und die Beteiligung im Privatvermögen hält.

Hier sind jetzt folgende steuerliche Konstruktionen 
auf dem Markt, die alle rechtlich fundiert, aber 
noch nicht in Besteuerungsverfahren getestet sind, 
so daß nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, 
ob die Finanzbehörden in jedem einzelnen Fall die 
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jeweilige Gestaltung ohne langwierige und z. T. 
höchst kostspielige Auseinandersetzungen anerken-
nen.

7.2.1. Allgemeines zum deutschen Steuerrecht

Beteiligt sich der Anleger, wie üblich, an einer 
GmbH & Co. KG, die gewerblichen Grundstücks-
handel betreibt, so ist diese ein Gewerbebetrieb 
nach § 15 EstG in der Form einer gewerblich 
geprägten Personenhandelsgesellschaft; nur die 
GmbH ist Geschäftsführerin, das Vermögen der 
Gesellschaft ist notwendiges Betriebsvermögen. 
Fraglich und bis zu einer Betriebsprüfung meist of-
fen ist immer, ob der Anleger Mitunternehmer oder 
lediglich Kapitalgeber und damit Erwerber von 
Immobilieneigentum ist – häufig ist er nach dem 
neueren Bauherren- und Fondserlass Erwerber, 
wenn nicht seine Mitwirkungsrechte weitergehen. 
Dann ist er, wie sich aus dem koordinierten Län-
dererlass vom 05.08.2003 des BMF zu Film- und 
Fernsehfonds ergibt, Mitunternehmer; bei reinen 
geschlossenen Immobilienfonds dürften aber die 
Regeln des bisher gültigen Bauherrenerlasses wei-
ter ausreichen. Das ist auch wichtig, weil nur dann 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Verbindung mit 
der Betriebsstätte des DBA und den Bestimmungen 
des AStG – zu beiden weiter unten – in Deutschland 
steuerbefreit anfallen können. In jedem Falle muss 
die Gesellschaft mit Gewinnerzielungsabsicht tätig 
sein.

Fragen der Begrenzung des Verlustausgleichs nach 
§ 15a EstG, der negativen Einkünfte aus Verlust-

gesellschaften gem. § 2b EstG, der Mindestbesteu-
erung nach §§ 2 Abs. 3 und 10d EstG sowie der 
Gewerbesteuer, Grund- und Grunderwerbssteuer 
spielen bei Beteiligungen in Dubai keine Rolle.

Bei den Einkünften eines geschlossenen Fonds in 
der Rechtsform der Personengesellschaft ist also 
immer auf der Gesellschafterebene zu ermitteln, ob 
die Aufwendungen der Gesellschaft Herstellungs-
kosten oder Anschaffungskosten, Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten sind. Der Gewinn oder Über-
schuss über die Werbungskosten steht dann den 
einzelnen Gesellschaftern zu (BFH-Beschluss vom 
19.08.1986, BStBl. 1987 II S. 212).

7.2.1.1. Gewerbliche Einkünfte als V+V-Einkünfte

Viele Immobilienfonds werden in der Form der 
GmbH & Co. KG in Deutschland gebildet, die in 
Dubai eine Niederlassung mit eigenem Büro und 
eigenem Personal unterhält. Die in Dubai anfallen-
den Gewinne aus dem Handel bzw. der Vermietung 
von Immobilien sind in Dubai nach gegenwärtiger 
Rechtslage steuerfrei. In Deutschland sind die in 
Dubai erzielten Einkünfte gemäß DBA (Freistel-
lungsmethode) grundsätzlich nur im Rahmen des 
so genannten Progressionsvorbehaltes steuerlich zu 
erfassen. Der so ermittelte Steuersatz wird dann auf 
die deutschen Einkünfte angewandt. Der Progressi-
onsvorbehalt führt somit dann regelmäßig zu einer 
Steuermehrbelastung der in Deutschland steuer-
pflichtigen Einkünfte des Anlegers, wenn sich der 
Anleger mit seinen anderweitigen Einkünften nicht 
in der Spitzenprogression befindet. Wo dies jedoch 
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der Fall ist, reduziert sich die Steuermehrbelastung 
und tendiert gegen Null je höher die Einkünfte sich 
im Spitzensteuersatz befinden.
Der Einkommensteuer unterliegen grundsätzlich 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 EstG auch Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, die, s. o., eben nur dann vor-
liegen, wenn die Gesellschafter ein gewerbliches 
Unternehmen nach § 15 Abs. 1 Satz. 1 Nr. 1 EstG 
betreiben, die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 
Satz 1 EstG erfüllen und nicht nur privates Vermö-
gen verwalten. Wenn diese Unternehmensgewinne 
dann in einer Betriebsstätte in Dubai anfallen, liegt 
das Besteuerungsrecht in Dubai. Allerdings können 
nach der nachstehend wiedergegebenen Meinung 
diese Einkünfte auch in solche aus Vermietung und 
Verpachtung umqualifiziert werden – wieweit die 
Finanzbehörde das anerkennt, ist noch offen.

Die Argumentation ist häufig die Folgende:

Die Besteuerung der Einkünfte aus Dubai in 
Deutschland stellt sich nach einer der vertretenen 
Meinungen (z.B. Dubai-Invest oder Dubai Select) im 
Einzelnen wie folgt dar, wobei die Darstellung da-
von ausgeht, dass die Fondsgesellschaft in Dubai 
ausschließlich Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen i. S. von Art. 6 Abs. 1 und 4 DBA Deutsch-
land / VAE sowie Einkünfte aus Grundstücksveräus-
serungen i. S. d. Art. 13 Abs. l i. V. m. Art. 6 Abs. 1 
DBA Deutschland / VAE erzielt. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Fondsgesellschaft selbst in Dubai 
nicht besteuert wird.

Nach dem deutschen Steuerrecht unterliegt nicht 

eine Personengesellschaft - wie vorliegend die 
Fondsgesellschaft - selbst der Besteuerung, sondern 
die einzelnen Gesellschafter dieser Personengesell-
schaft, die in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbun-
denheit ein originär gewerbliches Unternehmen 
betreiben. Dies ist beim Handel mit Immobilien 
in Dubai der Fall, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. 
Somit kommt es für die ertragssteuerliche Veran-
lagung in Deutschland nicht auf die Fondsgesell-
schaft, sondern die einzelnen Gesellschafter (bei 
Beteiligung über Treuhänder die Treugeber) an, de-
nen der auf sie entfallende Ergebnisanteil unmittel-
bar zugerechnet wird.  Die Fondsgesellschaft erzielt 
mit dem Handel von Immobilien zwar grundsätzlich 
Unternehmensgewinne, die aber wegen des im 
DBA Deutschland / VAE geltenden steuerlichen 
Spezialitätsprinzips nicht als Unternehmensge-
winne, sondern als Einkünfte aus unbeweglichem 
Vermögen i. S. d. Art. 6 Abs. 1 und 4 DBA Deutsch-
land / VAE (Vermietungseinkünfte) bzw. als Einkünf-
te aus Grundstücksveräußerungen i. S. d. Art. 13 
Abs. 1 i. V m. Art. 6 Abs. 1 DBA Deutschland / VAE 
zu erfassen sind. Nach diesem Spezialitätsprinzip 
des DBA Deutschland / VAE gilt, dass anders als 
im deutschen Steuerrecht die Mieteinkünfte gem. 
Art. 6 bzw. Art. 13 DBA Deutschland / VAE (Veräu-
ßerungsgewinne von unbeweglichem Vermögen) 
Unternehmenseinkünften nach Art. 7 DBA VAE vor-
gehen. Unerheblich ist hierbei, ob die veräußerten 
Immobilien sich im Anlage- oder Umlaufvermögen 
des Unternehmens befinden. 
Folgen der Einkunftszurechnung: Durch den Vor-
rang der Mieteinkünfte (Art. 6 DBA Deutschland 
/ VAE) bzw. Veräußerungseinkünfte (Art. 13 DBA 
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Deutschland / VAE), steht den VAE diesbezüglich 
das Besteuerungsrecht zu. Nach dem DBA Deutsch-
land / VAE (dort Art. 24 Abs. 1 a) sind diese 
Einkünfte von der deutschen Besteuerung ausge-
nommen. Die Bundesrepublik Deutschland behält 
aber das Recht, die so ausgenommenen Einkünfte 
bei der Festsetzung des Steuersatzes zu berücksich-
tigen (sog. Freistellungsmethode mit Progressions-
vorbehalt). Dabei spielt es - nach gegenwärtiger 
Rechtslage - keine Rolle, dass die in Dubai erzielten 
Einkünfte dort steuerfrei sind. Verluste aus Dubai 
können allerdings dann auch nicht verrechnet 
werden.

7.2.1.2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Durch den Handel mit Immobilien in Dubai kann 
aber in Deutschland für den Anleger auch ein ge-
werblicher Grundstückshandel begründet werden 
(so z.B. das Fondsangebot des Dubai Opportunity 
Fund). Nach einem BMF - Schreiben vom 26. März 
2004 (BStBI. 1434 ff./2004) stellt die Beteiligung 
des Anlegers dann ein sog. Zählobjekt i. S. d. 
Drei-Objekt-Grenze dar, deren Überschreitung 
einen gewerblichen Grundstückshandel auf Ebene 
des Anlegers auslösen könnte, wenn der Anleger 
entweder mit mehr als 10 % an der Gesellschaft 
beteiligt ist oder der Verkehrswert des Gesell-
schaftsanteils oder des Anteils an den veräußerten 
Grundstücken  mehr als Euro 250.000,00 beträgt. 
Nach einer Verfügung der OFD München vom 13. 
Juli 1993 sind grundsätzlich auch ausländische 
Immobilien steuerlich i. S. d. Drei-Objekt-Gren-
ze relevant. Liegen also bei einzelnen Anlegern 

die vorgenannten Voraussetzungen alternativ vor 
- Gesellschaftsanteil 10 % oder mehr oder  Gesell-
schaftsanteil mehr als Euro 250.000,00 - so könnte 
dies zu der negativen steuerlichen Konsequenz 
führen, dass der Anleger der betroffenen Gesell-
schaft dadurch auch hinsichtlich der in Deutschland 
bereits veräußerten oder noch zukünftig zu veräu-
ßernden Immobilien Einnahmen aus Gewerbebe-
trieb begründet. 

Diese steuerliche Konsequenz könnte in diesem 
Falle auch rückwirkend greifen mit der negativen 
Folge, dass die Anleger dann nachträglich mögli-
cherweise steuerfrei erzielte Veräußerungsgewinne 
der Besteuerung zu unterwerfen haben. Hinsichtlich 
der Beteiligungshöhe von Euro 250.000,00 muss 
zusätzlich noch beachtet werden, dass eine von der 
Gesellschaft aufgenommene Fremdfinanzierung 
auf diese Beteiligungshöhe anteilig angerechnet 
wird.

Der Anleger sollte also in jedem Falle vor einer Be-
teiligungsentscheidung seinen steuerlichen Berater 
zu Rate ziehen. 

7.2.2. Betriebsstätte

Nach dem DBA gilt, dass der Ort der Einkünftebe-
steuerung der Ort der Betriebsstätte ist. Sollen also 
die in den VAE erwirtschafteten Gewinne jedenfalls 
theoretisch nur, wenn auch mit Null, in den VAE 
besteuert werden und damit nicht in Deutschland, 
muss eine reale Betriebsstätte in den VAE vorliegen. 
Liegt keine Betriebsstätte in den VAE vor, also z. B. 
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nur eine reine Niederlassung oder ein Kontaktbü-
ro, so werden die VAE-Gewinne in Deutschland 
versteuert. Da bei VAE-Gesellschaften die EU-Nie-
derlassungsfreiheit nicht greift, muss im Rahmen 
der Betriebsstättenmerkmale mithin nachgewiesen 
werden, dass die Betriebsstätte in den VAE aktive 
Geschäfte im Sinne des deutschen Außensteuer-
rechts tätigt.

Der Begriff der Betriebsstätte ist in Art. 5 DBA 
definiert. Grundsätzlich muss es sich dabei um eine 
feste Geschäftseinrichtung handeln, durch die die 
Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise 
ausgeübt wird. Als Betriebsstätte gilt gem. Art. 5 
Abs. 2 DBA auch ein Bergwerk, ein Öl- oder Gas-
vorkommen oder eine andere Stätte der Ausbeu-
tung von Bodenschätzen. Eine Bauausführung oder 
Montage gilt dann als Betriebsstätte, wenn deren 
Dauer neun Kalendermonate überschreitet. Übt ein 
deutsches Unternehmen seine Geschäftstätigkeit 
in den VAE durch eine dort gelegene Betriebs-
stätte aus, unterliegen die dort erzielten Einkünfte 
dem Besteuerungsrecht der VAE. Die momentane 
Besteuerungspraxis nach dem Besteuerungsrecht 
der VAE ergibt, sofern es sich bei der Betriebsstätte 
nicht um Banken oder Unternehmen handelt, die 
unmittelbar mit der Förderung und Verarbeitung 
von Öl, Gas und petrochemischen Produkten be-
fasst sind, einen Besteuerungssatz von 0 %.

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst insbeson-
dere:

a) einen Ort der Leitung, (die also nicht, auch  
nicht faktisch, in Deutschland liegen darf),

b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine ande-

re Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen,
g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dau-

er zwölf Monate überschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:
a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, 

Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden,

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unter-
nehmens, die ausschließlich zur Lagerung, Aus-
stellung oder Auslieferung unterhalten werden,

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unter-
nehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unter-
nehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden,

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließ-
lich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen 
oder Informationen zu beschaffen,

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließ-
lich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu 
erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betrei-
ben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die 
vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen.

Sollen also die steuerlichen Vorteile einer Dubai-
Gesellschaft realisiert werden, so muss diese die 
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DBA-Betriebsstättenmerkmale in Dubai/VAE erfül-
len. Soweit das deutsche Steuerrecht die in den VAE 
erzielten Gewinne von der deutschen Besteuerung 
freistellt und die VAE das Besteuerungsrecht nicht 
ausübt, bleiben die in den VAE erzielten Gewinne 
steuerfrei, es handelt sich um sog. „Weiße Einkünf-
te“. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, 
dass die in den VAE gelegene Betriebsstätte eine 
„aktive“ Tätigkeit i. S. d. DBA und des deutschen 
Außensteuergesetzes (AStG) ausübt. 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kommt die 
so genannte Anrechnungsmethode zum Tragen. 
Bei Anrechnung der in den VAE erhobenen Steu-
er hängt die Gesamtsteuerbelastung der in den 
VAE erwirtschafteten Einkünfte von der deutschen 
Steuerbelastung ab. Die Anrechnung bringt damit 
in tatsächlicher Hinsicht keine steuerrechtlichen 
Vorteile, da die anzurechnende Steuerbelastung 
0 % beträgt.

Aufgrund dieser steuerlichen Rahmenbedingungen 
wird das deutsche Unternehmen regelmäßig daran 
interessiert sein, Gewinne in die steuerfreie aus-
ländische Betriebsstätte zu verlagern. Hierbei sind 
jedoch die Grundsätze zur Einkunftsabgrenzung 
zwischen verbundenen Unternehmen (sog. „Verwal-
tungsgrundsätze“) zu beachten, die sehr komplexe 
Voraussetzungen zur Anerkennung von Leistungs-
beziehungen zwischen Stammhaus und Betriebs-
stätte enthalten.

Ausblick: Dabei ist zu bedenken, dass die deut-
schen „Steuerreformen“ für 2007/2008 erhebliche 

Änderungen und auch Einschränkungeninsbeson-
dere für die wirtschaftlichen und steuerlichen Aus-
senbeziehungen bringen sollen, die zur Zeit (Nov. 
2006) nur umsatzweise deutlich werden und noch 
nicht beurteilt werden können.

7.2.3. V+V-Einkünfte aus einer vermögensver-
waltenden KG

Ein Projekt vermeidet die Fragen der gewerblichen 
Einkünfte und damit die komplexe Berücksichtigung 
des § 15 EstG und der außensteuerlichen Beson-
derheiten. Die Struktur ist demgemäß einfach: 
eine Hotelfonds GmbH & Co. KG, an der sich der 
Anleger über einen Treuhänder beteiligt, errichtet 
ein Hotel und vermietet dieses an eine Betreiberge-
sellschaft. Damit erzielt die KG als rein vermögens-
verwaltende Gesellschaft nur Einkünfte aus unbe-
weglichem Vermögen, das sich in Dubai befindet, 
und für die nach dem Belegenheitsprinzip des DBA 
in den Artikeln 6 Abs. 1 (laufende Erlöse) und 
13 Abs. 1 (Liquidationserlöse) das Besteuerungs-
recht allein in Dubai liegt, wobei dort keine Steu-
er anfällt. Hält der Anleger diese Beteiligung im 
Privatvermögen, so sind diese Einkünfte freigestellt 
und unterliegen nur dem Progressionsvorbehalt. 
Auch hier bestehen allerdings Risiken. So kann ein 
Verkauf der einzelnen Beteiligung ein Spekulati-
onsgeschäft sein, und die Beteiligung kann beim 
einzelnen Anleger ein sog. Zählobjekt i. S. d. Drei-
Objekt-Grenze sein. Außerdem hängt diese Kon-
struktion vom gegenwärtigen DBA ab, das jedoch 
nur noch 2 Jahre bis 2008 Geltung haben wird.
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7.3. Anmerkungen zum Außensteuerrecht

Im Kern regelt das deutsche Außensteuergesetz 
(AStG) in §§ 7-14 AstG, dass eine Versteuerung 
beim deutschen Anteilseigner stattfindet, wenn 
dieser beherrschenden Einfluss auf die Auslandsge-
sellschaft ausübt (Mehrheitsgesellschafter), die Aus-
landgesellschaft nur passive Einkünfte erwirtschaftet 
und die Auslandsgesellschaft in einem Niedrigsteu-
ergebiet (Steueroase!) angesiedelt ist, also unter 
25 % Ertragssteuer unterliegt. 

Steueroasen sind Länder, in denen keine oder nur 
unbedeutende Steuern erhoben werden. Sie treten 
in drei Formen in Erscheinung, und zwar:

Nullsteuerländer: Diese Staaten kennen keine 
direkten Steuern, erheben also weder Einkom-
mens- noch Körperschaftsteuer. Sie bestreiten die 
Staatsausgaben aus Zöllen, Pauschalabgaben, 
Registrierungsgebühren usw. Zu dieser Spielart 
zählen in Europa z. B. Andorra und Monaco. Auch 
die Cayman Islands und die Bahamas in der Kari-
bik sowie manche Inseln im Pazifik (Nauru, Samoa 
oder Tonga) gehören zu den Nullsteuerländern, 
und eben auch Dubai.
Quasi-Steueroasen: Sie kennen und erheben zwar 
Steuern. Eine Besteuerung des vom betroffenen 
Anleger erzielten Welteinkommens gibt es hier aber 
nicht. Die im Ausland erzielten Einkünfte bleiben 
also steuerfrei. In Europa zählen zu den Quasi-
Steueroasen z. B. Gibraltar, die britischen Kanalin-
seln und die Isle of Man. Weltweit gehören zu die-
ser Staatengruppe etwa die British Virgin Islands, 

Antigua und die niederländischen Antillen.
Vorzugssteuerländer: In ihnen werden Unternehmer 
generell oder aber einzelne Branchen begünstigt. 
Sie erhalten z. B. Steuerfreistellungen oder niedrige 
Steuersätze. Zu diesen Staaten zählen etwa das 
Fürstentum Liechtenstein und einzelne Kantone der 
Schweiz, in denen Holdings, Anstalten und Stiftun-
gen steuerlich günstig behandelt werden.

Hier werden häufig Vermeidungsstrategien emp-
fohlen (so z.B. von  International Network Soluti-
ons: „Gesellschaftsgründungen in den VAE/Du-
bai“), die nur mit äußerster Vorsicht und generell 
mit Misstrauen betrachtet werden können, da sie, 
wenn sie tatsächlich so gemeint sind, allzu leicht 
die Grenze von der erlaubten Steuervermeidung 
mit legalen Mitteln zur strafbaren Steuerhinterzie-
hung überschreiten können!

So wird z. B. empfohlen (International Network 
Solutions S. 6/7): 
•  der deutsche Investor ist nach außen (Treu-

hand-Lösung – nicht zu empfehlen!) oder real 
(offen?) Minderheits-Shareholder; 

•  die Gesellschaft führt aktive Tätigkeiten aus 
(was aber in der Tat gegeben sein muss!). 
Produzierendes Gewerbe ist übrigens immer 
„unverdächtig“. 

•  Der Shareholder ist nicht in Deutschland un-
beschränkt steuerpflichtig (sondern hat seinen 
Wohnsitz in ein nichtniedrig besteuerndes 
Gebiet verlegt und ist weniger als 183 Tage im 
Jahr in Deutschland und hat hier auch keinen 
Lebensmittelpunkt mehr die Hinzurechnungsbe-
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steuerung gibt es nur in Deutschland und USA; 
beachte aber hier für Umzug in eine Oase oder 
die Wohnsitzlosigkeit die Wegzugsbesteuerung 
des AStG mit der erweiterten beschränkten 
Steuerpflicht.). 

•  Der Mehrheitsshareholder ist eine Liechtenstei-
ner Gesellschaft bzw. eine andere Auslands-
gesellschaft (juristische Person – die darf dann 
allerdings nicht verdeckt dem Anleger gehören 
oder von ihm beherrscht sein!). 

Da die verwendete Betriebsstättendefinition im 
Rahmen VAE davon ausgeht, dass aktive Geschäfte 
im Sinne des AStG getätigt werden müssen, kann 
es eigentlich nicht zur Hinzurechnungsbesteuerung 
kommen, selbst wenn der deutsche Anteilseigner 
beherrschenden Einfluss ausübt. Allerdings gibt 
es hier „grenzwertige Definitionen“ im Rahmen 
des deutschen Außensteuergesetzes darüber, was 
„dieses Gesetz“ unter aktiven Tätigkeiten versteht. 
Wir müssen also den Betriebsstättenbegriff nach 
DBA von den Ausführungen des Außensteuergeset-
zes zunächst trennen. So gibt es durchaus Fälle, bei 
denen in den VAE eine anerkannte Betriebsstätte im 
Sinne des DBA vorliegt, dennoch aber die Hinzu-
rechnungsbesteuerung nach dem Außensteuerge-
setz greift. Dies gilt insbesondere bei Dienstleis-
tungen. Hier sollte jeder Fall gesondert daraufhin 
geprüft werden, ob aktive Tätigkeiten im Sinne des 
AStG vorliegen, sofern ein Deutscher beherrschen-
den Einfluss „nach außen“ (oder auch verdeckt) 
halten soll. Der Betriebsstättenbegriff definiert näm-
lich nur den Ort der Besteuerung, also: wo wird der 
„Gewinn des Unternehmens“ besteuert. Im Rahmen 

der Hinzurechnungsbesteuerung nach deutschem 
Außensteuergesetz wird dann die Frage geklärt, 
wo der „Ausschüttungsgewinn“ der Gesellschaft 
besteuert wird. Leider kommt es im Rahmen des 
deutschen Außensteuerrechts nicht darauf an, ob 
der Gewinn tatsächlich ausgeschüttet wurde oder 
nicht (fiktive Ausschüttungsbesteuerung). 

Wird also beherrschender Einfluss einer deutschen 
natürlichen oder juristischen Person festgestellt, 
gleich ob die Beherrschung unmittelbar oder mittel-
bar durch Treuhandkonstruktionen oder Liechten-
steinischer Gesellschaften oder wie immer ausgeübt 
wird und greift die Hinzurechnungsbesteuerung, so 
wird voll am Ort des fiktiven Empfängers (des Anle-
gers!) besteuert. Das bedeutet bei einer natürlichen 
Person: Voller Einkommenssteuersatz (sonst Hal-
beinkünfteverfahren bei Minderheitseigner) und bei 
juristischer Person: voller Körperschaftssteuersatz 
nach dem jeweiligen Körperschaftssteuergesetz. 
Zudem erhöht die fiktive Gewinnausschüttung bei 
Körperschaften den Gewinn der jeweiligen Körper-
schaft entsprechend.

8. DUBAI LEGAL EXPERT SERVICES - FAZIT

Als Berater und als Ihr Dienstleister in Dubai kön-
nen wir somit nur konstatieren:

Wenn davon ausgegangen werden muss, dass 
gewerbliche Dubai-Einkünfte vorliegen können, 
muss die gesamte zugrunde gelegte Konstruktion 
sehr sorgfältig ausgestaltet werden, und es kann 
durchaus sein, dass eine Garantie für die endgül-
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tige Anerkennung einer Konstruktion durch die 
Finanzbehörden nicht abgegeben werden kann.

Auf der sicheren Seite sind dagegen, wenn auch 
nur noch für kurze Zeit, alle Konstruktionen, bei de-
nen der deutsche Anteilseigner eindeutig Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung erzielt; hier ist die 
internationale und außensteuerliche  Besteuerung 
ausgepaukt und einfach zu beurteilen. Bislang ist 
uns nur ein einziges derartiges Modell bekannt.

Unsere Investitionen werden sich deshalb in 
allererster Linie an der dauerhaften Rendite der 
Investition verbunden mit einer Konstruktion wei-
testgehender Anlagensicherheit orientieren und 
Steuervorteile nur als gelegentlich willkommenen 
Nebeneffekt bewerten!

AUSBLICK UND EMPFEHLUNG

Die VAE, insbesondere aber Dubai, sind für den 
deutschen, überhaupt den europäischen, Investor 
außerordentlich interessant; wer häufig steuerfreie 
oder jedenfalls steuergünstige Gewinne in beacht-
licher Höhe bei einigermaßen sicher zu beurteilen-
der politischer und wirtschaftlicher Sicherheit sucht, 
sollte sich alsbald mit den hier gegebenen Anlage-
möglichkeiten vertraut machen. Wie immer ist aber 
auch unter den positiven Aspekten des Emirats 
Dubai eine Einzelfallprüfung unerlässlich.

Wir stehen zu weiteren Auskünften und zu Prüfun-
gen und Analysen gern zur Verfügung.

Berlin/Dubai, im August 2006
DLES – DUBAI LEGAL EXPERT SERVICES
Durch: Dr. Wolfgang Lipps/Dr. Rassan R. Azhari
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